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Herrn
████ ████

Datum
Name

Durchwahl
Aktenzeichen

21. Juli 2020
LfDI BW
███████ █
███████
(Bitte bei Antwort angeben)

Ihre Eingabe vom 29. Oktober 2019 –  Sachstandsmitteilung
Frag den Staat #167366 

Sehr geehrter Herr ████,

am 27. September 2019 haben Sie eine Auskunftsanfrage nach Landesinformations-
freiheitsgesetz (LIFG) an die Stadt Heidelberg gestellt. Darin erfragten Sie den 
Stromverbrauch verschiedener Kultureinrichtungen der Stadt Heidelberg.  

Sie hatten sich bei uns darüber beschwert, dass Ihr Auskunftsersuchen nicht beant-
wortet wurde. Mit Schreiben vom 18. Dezember 2019, 9. März 2020 und 15. Juni 
2020 hatten wir die Stadt Heidelberg kontaktiert.

Nach der Meldung eines Mitarbeitenden einer Kultureinrichtung, nach welcher wir 
den Gang der Anfrage innerhalb der Stadtverwaltung nicht mehr nachvollziehen 
konnten, haben wir mit Schreiben vom heutigen Tage die Stadt erneut dazu aufg e-
fordert, die angefragten Informationen in Ihrem Zuständigkeitsbereich einzuholen und 
Ihre Anfrage bis zum 18. August 2020 zu beantworten. Sollte eine Antwort zwi-
schenzeitlich erfolgt sein, bitten wir Sie um Mitteilung.

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag des Landesbeauftragten für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit Baden-Württemberg 


